
Amt der Tiroler Landesregierung 
Präs.Abt. II /r.G-�eferat-1205/ 33 

A·6010 Innsbruck, am 27. Juli 1 (f)2 

fel ()S 12 S08. Durchwahl Klappe 

FAX ()S12 50R595 

151 

An das 
Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 

1014 I/li e n  

Betreff: Entwurf eines 
Stellungnah!TIe 

Sachbearbel(er Dr. :3iechl 

Bitte in der Antwort die 
Geschöftszahl dieses 
Schreibens anführen. 

r : ' .. :::1 GttrH<ni'M 
i·'I ...................................... ,." . n r::! 19 .. L�� 
'L:;;;ium: 2 O. AUS. 199? 

Verteilt .. __ .?J,._�-��:J��?t.�1! .it O,/: �� 
3undes1)ecl iensteten-Glei chhehandlUngstet zes; 

Zu Zahl 141.210/1-I/11/92 vom 10. Juni 19q2 

Zum übersandten I�ntHurf eines l)undesbediensteten-Gleichbehandlungsgesetzes 

wird folgende Stellungnahme nbgegehen: 

I. Allgemeines: 

1. Der i':ntwurf bedarf noch einer griindlichen sprachlichen und legistischen 

Überarbeitung. Inshesondere verliert der Entwurf durch das stindigc ge­

mühen um geschlechtsspezifische Formulierung deutlich an Lesh3rkeit. Ss 

wird daher empfohlen, in einem eigenen naragraphen die Verwendung der 

jeweils passenden geschlec!ltsspezifischen gezeichnung fUr zu1issig zu 

erklären und dafür im Gesetzestext auf geschlechtsspezifische nezcich­

nungen zu verzichten. 

2. Es ist gänzlich unverst;indl ich, warum iE1 § 12 des Art. I der �und den 

Ländern die Einrichtung von Gleichbehandlunßs�ommissionen als Grundsatz-
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gesetzgeber 3uftr�gt. Art. 14 Abs. 3 B-VG kann jedenfalls nicht als ver­

fassungsrechtl iche Grundlage dafiir herangezogen wercten. Auch die li t. a 

dieser Verfassungsbestimmung scheidet aus, da als Kollegien im Sinne 

dieser ßestimmllI1g nur elie Landes- und die Bezi rksschulräte, nicht aher 

die Gleichbehi1ncllungskommissionen zu verstehen sind. 

Seit der �uncles-Verfassungsgesetznovelle 1974, RGBl. Nr. 444, stellt �ie 

Einr ichtllng ei ner solchen Gleichhehandlungskommission fUr Landeslehrer 

bzw. Landeslehrerinnen in kompetenzrechtlicher ijinsicht eine �egelung 

der Organisation der Lanrlesverwaltung dar. Kompetenzgrundlage daftir ist 

Art. 15 .\bs. 1 D-VG. Die Gesetzgebungshefugnis obliegt daher aussehl ieß­

lieh den L�ndern. 

3. Im Interesse der Reehtsklarheit sollten jene Bestimmungen des lundesbe­

d iensteten-Gleichbehand lungs
_
gesetzes,

_ 
di e auf Landeslehrer bzw. Landes­

lehrerinnen anzuwenden sind, ausdrilcklich bezeichnet werden. 

TI. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen: 

Zu Art. I: 

Zu § 3: 

Abs. 1 sollte differenzierter formuliert werden, da etwa die nis �riminierung 

eines Bediensteten durch einen 3undesminister wohl keine Dienstpflichtver­

letzung sein dürfte. 

, 
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llinsichtlic'1 des Abs. 8 Häre zu überlegen, ob nicht bereits im �ahmen der 

Ausschreibung die Griinde anzuführen sein sollten, Harum ein bestimmtes Ge­

scillecht für die Austibung der ausgeschriebenen T�tigkeit vorausgesetzt wird. 

Zu 5 5: 

Abs. 1 ermächtigt die Gleichhehandlungskommission, ein Gutachten einer fUr 

Personalentscheidungen zust�ndigen Kommission danach zu beurteilen, ob das 

Gleichbehandlungsgehot verletzt wurde. Die '1itglieder derartiger Segutach­

tungs- hzw. Aufnahmekommissionen sind nach § 7 Abs. I und § 34 Abs. I �es 

Ausschreibungsgesetzes 1989 in Ausübung ihres Amtes selhstindig und unab­

flingig. Die von ihnen bei Personalentscheidungen Zu heachtenden Grunds3tze 

sind iln Aussc'1reibungsgesetz und in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 

Verordnungen hinreichend geregelt. 

Eine zusätzliche Prüfung eines solchen Gutachtens auf die sachliche Recht­

fertigung einer Personalentscheidung - darauf läuft nämlich die jiberprUfung 

durch die Gleichbehandlungskommission hinaus - ist im Hinblic'( auf die durch 

das Ausschreibungsgesetz normierte Objektivit8t hei Personalentscheidungen 

Uberflüssig und Hohl auch mit den allgemeinen Grundsätzen der ZHeckmjßigkeit, 

Raschheit und �infachheit des Verwaltungshandelns nicht zu vereinbaren. Es 

sLellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob es notwendig ist, das im 

Entwurf vorgesehene Organisationsgebäude zu errichten oder ob das verfolgte 

Ziel nicht mit "weniger Verwaltung" erreicht werden kfinnte. 

Die Gewährung einer Entsch�di�ung bei nicht erfolgter Aufnah�e �ZH. nicht 

erfolgter Betrauung mit einer bestimmten Funktion durch den/rlie �undesmini­

ster/in auf Empfehlung der Gleichbehandlungskommission ist ein rler �ster-
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reichischen Rechtsordnung fremdes Rechtsinstitut, eine Art Sonrlerform einer 

Schadenersatzleistung, bei der nicht erkennbar ist , welcher Schaden ersetzt 

werden soll, wobei die unter Z. I genannte Leistung offenhBr allt'� dünn zu­

steht, wenn die Bewerberin sofort eine andere ßesch�ftigung findet. Es ist 

fraglich , ob solche �fi ttel, die eher den Charakter einer "StrClfs(ln'(ti 0;1" 

haben, rechtspolitisch gesehen, zielftihrend sind. 

Im übrigen sollte eine Verjährung des Anspruchs auf Entschi:icli \_�llng vorgcse'�e!l 

\.,rerden. 

Zu § 7:  

Hinsichtlich der Gleichbehandlungs"(Qmmi ssionen Ger LÄ nd er fUr Lanc1eslehrer 

bzw. Landeslehrerinnen wird auf die Ausfilhrungen zu ?unkt 

Gleichbehandlungskommissionen der -Uincter fUr Lanc1eslen.rer 

T " 
L • .:.. 

nen kommen daher nach Abs. 1 Z. 1 nur dann in ßetr3cht, wenn oi e f>nder 

solche Kommissionen kraft ihrer Organis3tionskompetenz einric�ten. 

Zu § 9: 

Damit sich im gereicll von Personalentscheidungen Frauen fUr Frauen einsetzen 

können, müßte bereits hei der Zusammensetzung der Gleichhehandlungs1(ommission 
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darauf Bedacht genommen Herden, daß riieser KOr.lmission ein gewisser Anteil 

von Frauen angeh5rt. So steht zwar nach Abs. 1 den Frauen die M5glich�eit 

der �itgliedschaft zur Gleichbehandlungskommission offen, auf Grund der 

Formulierung dieser Gesetzesbestimmung k5nnte jedoch auch der Fall eintreten, 

daß sich die GleichbehandlungskoGlr.li ssion RusschließI ich aus \!'innern ZUSCl:;1me:1-

setzt. Es sollte daher ein bestimmter Anteil von Frauen zwingend vorgesehen 

werden. 

Im Abs. 5 sollte es anstelle von "von z,.,rei �)ritteln" richtig "von r.lindestens 

z\Vei Dritteln" hei ßen. Ir.J Ahs. 6 sollte festgelegt werden, daß Stimment:12l­

tung als Ablehnung gilt. 

7 wu § 10: 

Im Abs. 1 sollte es im ;iebensatz statt "Besti mmungen dieses Gesetzes" ric:1t1 S 

"ßestimmungen des 1. Abschnittes dies.�s Gesetzes" heißen, da ein Versto:l 

gegen die Bestimmungen des 2. und 3. Abschnittes wohl zu keinem Gutachten 

der Gleichbehandlungskommission fiihren soll. Im Abs. 3 ist unklar, Has unter 

dem Zeitpunkt des \.Jirksaowerdens (ier Diskrir.Jinierung zu verstehen ist. 

§ 11: 

Allein aus der Am.,rendbarkeit des § 19 AVG Hißt sich ersehen, daß entgegen 

den Ausfilhrungen in den Erliuterndcn Remerkungen zu § 10 auf S. 45 der Sleich­

behandlungskommission die lefugnis zur Erlassung von Bescheiden und damit 

zur Setzung hoheitlicher Verwaltungsakte zukommt. 
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Zu § 12: 

Diesbeztiglich wird auf die Ausfilhrungen zu Punkt 1.2. verwiesen. Es wird 

verlangt, § 12 ersatzlos zu streichen. 

Zu § 14: 

Diese Bestimmung erscheint insm-:ei t, als sie in das bestehende Diszip 1 i nar­

recht eingreift, bedenklich. Das Recht zur Erstattung von Disziplinaranzeigen 

sollte weiterhin nur dem unmittelharen oder mittelbaren Vorgesetzten zustehen. 

Dieser ist ja auch nach? 109 BDG 1979 verpflichtet, die zur vorlÄufigen 

Klarsteilung rIes Sachverhaltes erforderlichen Erhebungen zu pflegen. 

Durch die >!öglichkei t der Erstattung einer Disziplinaranzeige direkt an die 

Disziplinarkommission ist der Dienstheh5rrle als Disziplinarbehörde die �r­

lassung einer Disziplinarverftigung nicht mehr möglich. 

Sollte das Recht der Erstattung einer Disziplinaranzeige tats�chlicll bei­

behalten ,,,erden, dann sollte d3s �'!ort "Antrag" (lurch das \·,rort "Disziplinar-

anzeige" ersetzt \-:erden. �.Jei ters ersehe int cli e Not\,endigkeit eier Zust immung 

des bzw. der Betroffenen problematisch, weil Dienstpflichtverletzungen -

und nur diese können Gegenstand einer Disziplinaranzeige sein - keine "Privat­

anklagedelikte" si,nd. 

Die Teilnahme des bzw. der Gleichhehandlungsbeauftragten an den Sitzungen 

der Disziplinar:(ommission erscheint nicht notwendig. Das Disziplinarverfahren 

ist ein standesgerichtliches Verfahren. Die Disziplinarkommission besteht 

aus weisungsfreien Beamten. FUr eine ausreichende �ontrolle der Entscheidlln­

gen der Disziplinarkomrlission ist (lUrC'l den Instanzenzug lind fiie 'löglilh1<eit 

der Beschwerde an die Gerichtshöfe ries dffentlichen Rechtes gesorgt. 

, 
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Zu § 15: 

Es stellt sich die Frage, ob man nicht vorsehen sollte, daß der/eHe Gleich­

behandlungsbeauftragte sowie dessen/deren Stellvertreter/in jeweils dem an­

deren Geschlecht angehören. 

Zu § 24: 

Diese Bestimmung scheint gleich�eitswirtrig zu sein, da sich die Fördermaß­

nahmen einsei tig auf Frauen beschr:in'<.en. So "'1 rd in Srinnerung gerufen, 

daß das Lehrpersonal im 3ereich der dffentlicllen allgemeinbildenden Pflicht­

sC;iulen zu nahezu 70 % aus Frauen besteht, sodaS auch Fördermaßnahmen der 

�llinner gerechtfertigt ",�ren. 

� -

Ohne nähere Begrtindung und ohne BerUcksichtigung der konkreten Verh�ltnisse 

in bezug auf eine bestimmte Funkti
_C?

n wird damit einfach ein fiktiver Auf­

holbedarf von 50 v.q. festgelegt. 

Ob im Einzelfall eine Bevorzugung sachlich gerechtfertigt ist, soll offen­

sichtlich nicht n�her beachtet werden. Auch im Falle einer gleichen Eignung 

müßten personelle Entscheidungen auf Grund eines gesetzlich verankerten 

�lindestprozentsatzes getroffen werden, ohne dabei individuelle Gesichtspunkte 

ausreichend berücksichtigen zu , .. -zonnen. Ob derartige �egelungen mit rIer: Gleich-

heitsgebot vereinbar sind, ist sehr fraglich. 

Die im Abs. 3 geHilhlte Formulierung "'3e\Verberinnen sind bei Aufnahme, beis 

beruflichen Aufstieg und bei \faßnahmen der Aus- und Heiterbildung zu bevor­

zugen" in Verbindung mit der im \hs. I festgelegten Prozentzahl cles Anteiles 
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von Frauen an der Gesamtzahl der Gesch�ftigten innerhalb einer Verwendungs- / 

Entlohnungsgruppe in einer Untergliederung des Stellenplanes wird abgelehnt, 

da sie fUr die Auslegung und konkrete Anwendung lceinen Spielraum l�ßt. Ge­

rade bei Personalentscheidungen ist eine zu genaue 8esetzliche Determinierung 

problematisch, weil in (Iiesem speziellen Bereich immer aucl1 auf den Sinzel­

fall abzustellen ist. 

25 Ausferti3ungen dieser Stellungnahme werden unter einem der Parlaments­

direktion zugeleitet. 

FUr die Landesregierunz: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

an das Büro des Föderalismusministers 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

F.d.R.d.A. : 

Dr-. G - s t r e i n  

Landesamtsdirektor 

\ 
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